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PRÄAMBEL 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 

Apen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Streichenstraße, Grüne Straße, 

Hauptstraße“ beschlossen. 

 

 

Apen, den   Bürgermeister 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Satzung umfasst den Änderungsbereich des Bebauungsplanes, der in nachfolgender 

Karte dargestellt ist. 
 

 
 
 

§ 2 Inhalt der Änderung 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung wird die textliche Festsetzung § 1 aufgehoben. 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 53 bleiben weiterhin gültig. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 tritt mit der 

Bekanntmachung in Kraft.  
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Hinweise 

Bodenfunde  

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder 
frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes 
meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, 
Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 205766-15 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind die Finder, 
die Leiter der Arbeiten oder die Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 
Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörden vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestatten.. 

Altablagerungen 

Altablagerungen sind nach Aktenlage im Plangebiet nicht bekannt. Sollten bei den geplanten Bau- und 
Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gemacht werden, ist unverzüglich die untere Abfallbehörde 
zu informieren. 

Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden 
werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des 
LGLN. 

Artenschutz 

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sind die Maßgaben des allgemeinen Artenschutzes 
gemäß §39 BNatSchG und die Maßgaben des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG auf 
der Umsetzungsebene zu beachten. 

 

 

 

VERFAHRENSVERMERKE  

Planverfasser 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 wurde ausgearbeitet von der NWP 

Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121 Oldenburg. 

Oldenburg, den            ........................... 

 (Unterschrift) 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Apen hat in seiner Sitzung am ............................ die Aufstellung der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 53 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

am ............................ ortsüblich bekannt gemacht. Das Verfahren wird gemäß § 13 a Abs. 2 Ziffer 2 

BauGB nach den Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB durchgeführt. 

Apen, den ............................ __________________ 

  

Beteiligung der Öffentlichkeit  

Der Rat der Gemeinde Apen hat in seiner Sitzung am ............................ dem Entwurf der 1. Änderung 

Bebauungsplanes Nr. 53 und der Begründung zugestimmt und seine Veröffentlichung im Internet 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet wurden am ............................ ortsüblich bekannt  

gemacht. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Entwurf der 1. Änderung Bebauungsplanes Nr. 53 mit der 

Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im 

Zeitraum vom ............................ bis ............................ im Internet veröffentlicht und durch leicht zu 

erreichende Zugangsmöglichkeiten (hier: öffentliche Auslegung) zur Verfügung gestellt worden. 

Apen, den ............................ __________________ 

  

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Apen hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 nach Prüfung der 

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............................ als Satzung 

(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

Apen, den ............................ __________________ 

  

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss der Gemeinde Apen ist gemäß § 10 (3) BauGB am ............................ ortsüblich 

bekanntgemacht worden. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 ist damit am ............................ 

in Kraft getreten. 

Apen, den ............................ __________________ 

  

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 ist die 

Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53 und 

der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Apen, den  __________________ 

  

Beglaubigungsvermerk 

Diese Ausfertigung der Satzung stimmt mit der Urschrift überein. 
 
Apen den ............................                                           __________________________ 
  


